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Verordnung 
über die Lenkung des Gewerberaumes

vom 6. Februar 1986

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt die staatliche Lenkung des Ge
werberaumes (nachfolgend Gewerberaumlenkungt genannt). 
Die Gewerberaumlenkung umfaßt die Erfassung, Verteilung 
sowie die Kontrolle der Nutzung und Auslastung von Ge
werberaum. Die Verordnung beinhaltet darüber hinaus Fest
legungen über die Modernisierung, den Um- und Ausbau, die 
Instandhaltung und Instandsetzung von Gewerberaum.

(2) Diese Verordnung gilt für
— Staatsorgane,
— Kombinate, Betriebe und Einrichtungen,
— Genossenschaften,
— private Handwerker und Gewerbetreibende,
— Bürger.

(3) Gewerberaum im Sinne dieser Verordnung sind Räume 
in Gebäuden oder Baulichkeiten, überdachte Flächen und ab
gegrenzte Freiflächen, die für die Ausübung einer gewerb
lichen Tätigkeit zur Erbringung von Produktions-, Dienst-, 
Reparatur-, Betreuungs- und Versorgungsleistungen, für 
Verwaltungszwecke oder zur Lagerhaltung genutzt werden 
oder dafür geeignet sind und als Gewerberaum von den 
Räten der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden gemäß § 3 
Abs. 4 erfaßt sind.

(4) Diese Verordnung gilt nicht für
1. Produktions-, Arbeits- und Lagerräume sowie Flächen, 

die sich in Rechtsträgerschaft zentraler Staatsorgane, von 
Räten der Bezirke sowie zentral- und bezirksgeleiteter 
Kombinate und Betriebe befinden, ausgenommen die der 
bezirksgeleiteten Dienstleistungskombinate,

2. Räume und Flächen, die von der Nationalen Volksarmee, 
den Grenztruppen der DDR und anderen Schutz- und 
Sicherheitsorganen einschließlich der Zivilverteidigung 
und der Staatlichen Verwaltung der Staatsreserve ge
nutzt werden,

3. Räume und Flächen, die sich im Eigentum von Parteien, 
Massenorganisationen, Kirchen und Religionsgemein
schaften befinden,

4. Räume und Flächen, die der Erholung, Freizeitgestaltung 
oder ähnlichen persönlichen Bedürfnissen von Bürgern 
dienen.

(5) Über die Lenkung des Gewerberaumes, der durch aus
ländische Vertretungen genutzt wird, sind gesonderte Ver
einbarungen zwischen den Räten der Bezirke und dem Mini
sterium für Auswärtige Angelegenheiten abzuschließen.

§ 2
Grundsätze

(1) Die Räte der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden si
chern auf der Grundlage der Gesetze und der anderen Rechts
vorschriften sowie der Pläne die Erfassung, Verteilung, Nut
zung und Auslastung des Gewerberaumes. Die Erweiterung 
von Gewerberaum durch Neubau ist grundsätzlich nur zu 
gestatten, wenn der im Territorium vorhandene Gewerbe
raum ausgelastet ist.

(2) Die Lenkung des Gewerberaumes hat unter Berück
sichtigung der in den Plänen festgelegten volkswirtschaftli
chen Zielstellungen zu erfolgen.

(3) Die Räte der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden haben 
darauf Einfluß zu nehmen, daß die Rechtsträger, Eigentümer, 
sonstigen Verfügungsberechtigten und Nutzer von Gewerbe
raum ihre Pflichten zur Instandhaltung, Instandsetzung, Mo
dernisierung und zum Um- und Ausbau wahrnehmen.

(4) Die Nutzung von Wohnraum für gewerbliche Zwecke ist 
grundsätzlich nicht gestattet. Über Ausnahmen entscheidet 
der Rat des Kreises durch Beschluß.


